
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1994/1/26 9ObA297/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.01.1994

Norm

ArbVG §105 Abs3 Z2

Rechtssatz

Aus der Verringerung des Urlaubsanspruches auf das gesetzliche Ausmaß kann eine wesentliche

Interessenbeeinträchtigung nicht abgeleitet werden, weil Arbeitnehmer, die keiner besonderen Belastung ausgesetzt

sind, typischerweise weder einen höheren Urlaubsanspruch haben noch auch zur Erholung benötigen.
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